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S a t z u n g  
  

  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und das generische 

Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 

Geschlechter. 

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr   

  

(1) Der Verein führt den Namen   

  

1. American Football Club Bremen Venom  

  

Er ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz „e.V.".  

  

(2) Die offizielle Abkürzung des Namens lautet: 1. AFC Bremen Venom  

  

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Bremen.   

  

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.   

   

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins und Grundsätze   

   

(1) Der Zweck des Vereines ist die Förderung des Sportes. Der Vereinszweck wird 

insbesondere verwirklicht durch:  

  

- Ausübung und Förderung des American Footballs   

- Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern 

und Helfern  

- Beteiligung an Tournieren, Ligaspielen, Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen  

- Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, 

seelischen und geistigen Wohlbefindens 

- Darstellung des American Football und des Cheerleading in der Öffentlichkeit und 

Kontaktgespräche 

- Anbieten von bewegungsorientierter Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 

- Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Körperschaften, Verbänden, Organisationen 

sowie öffentlich-rechtlichen Trägern auf dem Gebiet des Sports, der Ernährung und 

Gesundheit sowie soziale Einrichtungen.   

- Aufklärung und lnformationsvermittlung der Mitglieder und Öffentlichkeit über American 

Football. 

  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.   

 



2  

  

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.   

 

Er wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur 

Förderung steuerbegünstigter Zwecke von Körperschaften des in § 2 Ziffer 4 genannten 

steuerbegünstigten Zwecks den American Football in Bremen verwendet. 

 

(3) Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 

Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

  

(4) Mittel des Vereins, einschließlich etwaiger Überschüsse, dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.   

 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,  

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.   

  

(6) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  

    

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft   

  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche) oder juristische Person werden, die bereit ist 

Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern.  

  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 

Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der 

Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung 

des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.   

 

(3) Ummeldungen in der Mitgliedschaft von einer aktiven Mitgliedschaft auf eine passive 

Mitgliedschaft müssen mit einer Frist von drei Monaten dem Vorstand schriftlich mitgeteilt 

werden, ohne dass dies die Beitragspflicht für das laufende Vereinsjahr berührt. 

  

(4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 

Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.   

  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft   

  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.   

  

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 

einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.   

  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es   
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a schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise 

schädigt oder   

 

b mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner 

Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung 

des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit 

zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung 

zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.   

 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund 

dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, 
Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt.  
 
Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu 
geben, sich vor dem Vorstand zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

 
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 

aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins 
auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder   

  

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung kann das 
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 

  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 

regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das 

Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.   

  

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge   

  

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlicher Mitgliedsbeitrag zu 

entrichten.  

 

(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitglieder-

versammlung in einer Beitragsordnung. 

 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.    

 

§ 7 Organe des Vereins   

  

Organe des Vereins sind der Vereinspräsident, der Vorstand und die Mitglieder-

versammlung.   
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§ 8 Vereinspräsident 

 

Der Vereinspräsident wird durch die Vereinsversammlung für die Dauer von drei Jahren 

gewählt. 

 

Zu den Aufgaben des Vereinspräsidenten gehört die Unterstützung des Vereins in seiner 

Außenwahrnehmung. Er repräsentiert den Verein, baut Verbindungen und Netzwerke aus 

und pflegt diese. 

 

Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Netzwerkveranstaltungen, Schirmherrschaften von 

Projekten, Pflege und Aufbau von Unterstützungsnetzwerken. 

 

Wie der Vereinspräsident seine Aufgaben wahrnimmt und ausübt, entscheidet er im 

Austausch mit dem Vorstand, ist aber grundsätzlich in seinen Entscheidungen 

unabhängig und nicht weisungsgebunden, solange er mit seinem Handeln den Verein 

unterstützt und stärkt. 

 

Seine Rolle liegt außerhalb der täglichen Arbeit des Vereins. Diese wird vom Vorstand 

und den Mitarbeitern des Vereins geführt, welche den Verein nach außen vertreten. 

 

Nicht zu den Aufgaben des Vereinspräsidenten gehören unter anderem die Führung der 

Tagesgeschäfte des Vereins, das Abschließen von Verträgen für bzw. im Namen des 

Vereins, Anwesenheits- oder Berichtspflichten. 

 

§ 9 Vorstand   

  

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden(Stellvertreter)  

und dem Schatzmeister.   

  

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein jeweils 

allein.  

 

(3)  Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung 

geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse 

für deren Bearbeitung einsetzen. 

 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens zweidrittel seiner drei Mitglieder anwesend sind oder einer 

Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt. 

  

(5) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.   
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§ 10 Aufgaben des Vorstands   

  

Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung 

geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse 

für deren Bearbeitung einsetzen. 

 

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 

Führung seiner Geschäfte. Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit. Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. 

 

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:   

  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 

Aufstellung der Tagesordnung,   

  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,   

  

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,   

  

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.   

  

Der 1. und 2. Vorsitzende sind berechtigt Geldgeschäfte in der Form von Bürgschaften für 

Kautionen vorzunehmen, die der sportlichen Absicherung von Lizenzen für die 

Abteilungen für den Ligabetrieb dienen oder Bürgschaften für Mietverträge von 

Geschäftsräumen des Vereins dienen. 

 

Rechtsgeschäfte, die den Verein mit mehr als EUR 2.500,- belasten, können durch 
Vorstandsbeschluss abgeschlossen werden. 

 

§ 11 Bestellung des Vorstands   

  

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

drei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins 

sein; mit Ende der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 

Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 

Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit 

bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.   

  

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 

des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins kommissarisch bis zur Wahl des 

Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.   

    

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands   

  

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von 

einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 

zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
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abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.   

  

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer 

sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem 

anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.   

 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung   

  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten:   

  

a) Änderungen der Satzung,   

  

b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,   

  

c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem 

Verein,  

  

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

 

e) die Wahl von 2 Kassenprüfern auf die Dauer von 3 Jahren. Die Kassenprüfer haben 

das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Eine 

Kassenprüfung muss jeweils während und nach Ablauf der Saison erfolgen. Über die 

Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der 

Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.   

  

f) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,   

  

g) die Auflösung des Vereins.   

  

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung   

  

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Mitglieder, die eine E-

Mail Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Ladung mittels 

elektronischer Post.  

  

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 

eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 

Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine 

Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins 

zum Gegenstand haben.   
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(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 

das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.   

  

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung   

  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch 

die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.   

  

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

Vereinsmitglieder anwesend ist. Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

 

(3) Es sind optional hybride und virtuelle Mitgliederversammlungen möglich. Deren 

Beschlüsse müssen wirksam und nachweisbar sein. 

 

(4) Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine 

zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 

Einladung hinzuweisen.   

  

(5) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 

Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 

außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

 

(6) Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf 

sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 

hat. Zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über 

eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über 

die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun 

Zehnteln der anwesenden Mitglieder.   

  

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 

unterschreiben ist.   

  

§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke   

  

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitglieder-

versammlung keine anderen Personen beruft.   

  

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die ev.-luth. Kirchengemeinde Lilienthal, die es unmittelbar und 

ausschließlich für kirchliche Zwecke zu verwenden hat.   
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(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde.   

  

 

Lilienthal, den 19.11.2021  

  

1. Holger Bürger, geb. am 09.07.1968 in Bremen, Kleinmoorer Dorfstraße 52, 28865 Lilienthal  

  

2. Anna Friederike Höpner, geb. am 10.03.1991 in Halberstadt, geb. Wessel, Moorender  

Straße 44 B,28865 Lilienthal  

  

3. Nina Fabienne Fiedler, geb. am 11.09.1994 in Hamburg, Moorender Straße 44 B, 28865  

Lilienthal  

  

4. Katja Heitmann, geb. am 02.03.1993 in Rotenburg, Eichenweg 3, 27721 Ritterhude  

  

5. Annika Möller, geb. am 28.11.1990 in Villingen Schwenningen, Scharmbeckstoteler Str.57, 

27711 Osterholz-Scharmbeck  

  

6. Anne Marie Lehmann, geb. am 16.09.1996 in Bremerhaven, Schmiedestraße 5, 27619 

Schiffdorf  

  

7. Katharina Maria Elisabeth Friese, geb. am 19.03.1994 in Eckerförde, Wilhelm Liebknecht  

Str. 13, 28329 Bremen  

 

 

Satzungsänderung erfolgt am 21.11.24 


